
Was bietet Ihnen recht?
Mit dem Magazin recht gibt es jetzt ein Medium, das den Stand der 
Gesetzgebung vier Mal im Jahr verständlich und aktuell aufberei-
tet. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Lebensmittel-, Mar-
ken-, Wettbewerbs-, Patent- und Strafrecht. Zunehmend werden 
Entscheidungen nicht mehr alleine in Berlin, sondern in Brüssel 
getroffen. Deshalb richtet recht den Blick auch und gerade auf die 
Entscheidungen im europäischen Lebensmittelrecht.

An wen richtet sich recht?
„Recht“ ist das Magazin, das jeden anspricht, der sich für Bio und 
Recht interessiert. Verbandsjuristen stellen die größte Zielgruppe 
dar. Führungskräfte der Rechtsabteilungen, Verantwortliche im 
Marketing, der Qualitätssicherung und Produktion sowie Herstel-
ler, Händler und Importeure, Richter und Hochschullehrer sind ein 
weiterer Teil unserer Leser.
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Das Profil
Kartellverfahren, Lebensmittelampel, Health Claims, Verbraucher-
Informations-Gesetz - Die deutsche Lebensmittelindustrie sieht sich 
auf nationaler wie internationaler Ebene einer zunehmenden Vielfalt 
an Gesetzen und Regelungen ausgesetzt. Immer neue und komplexe 
Gesetze zwingen die Branche, ständig über aktuelle Gesetzes-
vorhaben auf dem Laufenden zu bleiben. Gleichzeitig nutzen Kon-
kurrenten in verstärktem Maße  die Gerichte dazu, Wettbewerber 
auszuhebeln. 

Dioxin im Ei
– Was nun?

1. Einleitung
Dioxin im Ei! Ein Ei wie das andere? Offensichtlich 

nicht. Nach der Fleischbranche ist nun die Futter-

mittelbranche von einem Lebensmittelskandal be-

troffen. Der Schaden ist da – bei Verbrauchern, 

deren Vertrauen in die Sicherheit 

von Lebensmitteln erneut ge-

litten hat. Bei den Land-

wirten, die ohne Ver-

schulden finanzielle 

Einbußen durch die 

Sperrung ihrer Hö-

fe, ein drastisches 

A b s i n k e n  d e r 

Schweinepreise 

und Konsumzu-

r ückhaltung der 

Verbraucher beim 

Eierkauf erlitten ha-

ben. Ursache der Dio-

xin-Verunreinigung sind 

Fette, die dem Futtermit-

tel beigemischt worden sind 

und die offenbar aus verarbeitet-

em Pommes-Frites-Fett stammen1, nur 

noch als industrielle Fette geeignet waren und 

über mehrere Stationen schließlich im Tierfutter 

und dann im Ei, aber auch im Schweinefleisch lan-

deten�. Die Kontrollbehörden und die Politik rea-

gierten: Mehr als 1.000 Höfe wurden gesperrt. Die 

Seriennummern der betroffenen Chargen von Ei-

ern wurden veröffentlicht. Die Politik stellte For-

1 Es handelt sich um Fette aus einer Raffination von Altspeisefetten für die 

Biodieselproduktion. Dazu: Pressenmeldung des MKUNLV NRW v. 21.01.2011, 

in Internet unter www.umwelt-nrw.de. 

2 „Sicherheit und Transparenz: Aktionsplan Verbraucherschutz in der 

Futtermittelkette - Kurzfassung“  des BMELV, http://www.bmelv.de.

derungskataloge auf, die, beginnend mit einem 

10-Punkte-Plan des nordrhein-westfälischen Ver-

braucherschutzministers über einen ebenfalls 10 

Punkte umfassenden Forderungskatalog der Bun-

deslandwirtschaftsministerin schließ-

lich in einer gemeinsamen Erklä-

rung der Sonderkonferenz 

der Verbraucherschutz-

m i n i s t e r  u n d  d e r 

Agrarminister vom 

18.01.2011 enden�.

Gefordert wurden

• eine Zulassungs-

pflicht für Futter-

mittelbetriebe und 

eine Trennung 

der Produktions-

ströme von Fut-

terfetten und Fut-

ter fettsäuren für 

Lebensmittel und sol-

chen für andere Verwen-

dungszwecke,

• eine Positivliste auf der EU-

Ebene über zulässige Inhaltsstoffe in 

Futtermitteln,

•  eine Verpflichtung zum Abschluss einer Be-

triebs- und Produkthaftpflichtversicherung,

•  eine Verbesserung der Eigenkontrollen bei Fut-

termitteln und Einführung einer umfassenden 

Meldepflicht über Verstöße gegen lebensmit-

tel- und futtermittelrechtliche Vorschriften für 

jeden, hiervon beim gewerbsmäßigen Umgang 

� Unbedenkliche Futtermittel, sichere Lebensmittel, Transparenz für den 

Verbraucher. Im Internet unter www.bmelv.de/shareddocs/downloads/

landwirtschaft/tier/futtermittel/aktionsplanbundlaender.pdf. 

Skandal zeigt die Schwierigkeiten, die Sicherheit von 

Lebens- und Futtermitteln durchzusetzen.

Titel Dioxin-Skandal
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oder (gen)technischen Ver fahrensschritte, 
die in Züchtungsver fahren eingesetzt wer-
den können. Derar tige Hilfsmittel können 
sehr wohl patentierbar sein, da sie nicht auf 
der herkömmlichen sexuellen Kreuzung gan-
zer Genome beruhen. Die Züchtung als sol-
che allerdings, auch wenn sie gentechnische 
Hilfsmittel nutzt, kann nicht geschützt wer-

den. 

Patentrechtlicher Schutz von Pflanzen und Tieren. Die von der Großen Beschwer-
dekammer gefällte Entscheidung berührt nicht 
die Frage, ob Pflanzen (und auch Tiere) patent-
rechtlich geschützt werden können. Hierzu fin-
det sich im Europäischen Patentübereinkom-
men die Regelung, dass Pflanzensorten und 
Tierrassen von der Patentierung ausgenom-
men sind. Gemäß der Ausführungsordnung 
zum Europäischen Patentübereinkommen 
sind Pflanzen oder Tiere im Rahmen einer bio-
technologischen Erfindung patentierbar, wenn 
die Ausführung der Erfindung technisch nicht 
auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierras-
se beschränkt ist. Diese auf den ersten Blick 
schwer nachzuvollziehenden Vorschriften sind 
so zu verstehen, dass tatsächlich nur konkrete 
Pflanzensorten vom Patentschutz ausgenom-
men sind. „Pflanzensorte“ bedeutet hierbei, 
dass eine Pflanzensorte durch ihr gesamtes 
Genom gekennzeichnet ist, welches der einzel-
nen Sorte Individualität verleiht und sie von an-
deren Sorten unterscheidbar macht. Wenn nun 
eine Pflanzengesamtheit durch ein bestimm-
tes Gen gekennzeichnet ist (beispielsweise ein 
Gen, das der Pflanze eine Resistenz gegenüber 
bestimmten Schädlingen verleiht) und nicht 
durch ihr gesamtes Genom, handelt es sich bei 
dieser Pflanzengesamtheit nicht um eine Pflan-
zensorte, sodass diese Pflanzengesamtheit im 
Prinzip dem Patentschutz zugänglich ist. Das 
heißt, dass Pflanzen und Tiere durchaus paten-
tiert werden können. Das  prominenteste Bei-
spiel für die Patentierung eines Tieres ist si-
cherlich die sogenannte Krebsmaus. Hier war 
eine Maus unter Schutz gestellt worden, in de-
ren Erbgut ein menschliches Krebsgen einge-
schleust worden war. Diese Mäuse 

entwickelten sehr häufig Krebstumore und 
waren damit als Versuchstiere zur Erprobung 
von Krebsmedikamenten einsetzbar. Auch für 
die Patentierung von Pflanzen existieren zahl-
reiche Beispiele. So ist eine Vielzahl von gen-
technisch veränderten Pflanzen patentrecht-
lich geschützt, die beispielsweise bestimmte 
Herbizid- oder Insektenresistenzen zeigen. 
Der patentrechtliche Schutz für eine gentech-
nisch veränderte Pflanze bezieht sich dabei 
nicht auf eine konkrete Pflanzensorte, sondern 
auf eine Erfindung, deren Ausführung nicht 
auf eine Pflanzensorte beschränkt ist. Die Pa-
tentansprüche können dabei sehr weitreichend 
formuliert sein, wie beispielsweise bei einem 
Patent des US-Saatgutkonzerns Monsanto, mit 
dem neben einem Genkonstrukt zur gentech-
nischen Veränderung von Nutzpflanzen, die 
gegenüber einem bestimmten Herbizid resis-
tent sind, und dem Herstellungsverfahren für 
diese Pflanzen auch die entsprechenden Pflan-
zen selbst sowie ein Verfahren zur selektiven 
Unkrautbekämpfung geschützt werden. 

Sor tenschutz.  Der Ausschluss von 
Pflanzensor ten im Patentrecht 
kann damit begründet wer-
den, dass mit dem Sorten-
schutzrecht für Pflanzen-
sor ten ein spezielles 
Schutzsystem zur 
Ver fügung steht. 
D e r   S o r t e n -
s c h u t z  s e t z t 
nicht wie der Pa-
tentschutz eine 
technische Lehre 
voraus, sondern 
knüpft an eine kon-
krete Pflanzensor-
te an, die pflanzenzüchte-
risch, also durch Kreuzung und Selektion, 
erzeugt wurde. Der Züchter oder auch Entde-
cker einer neuen Sorte kann den Sortenschutz 
beim Bundessortenamt in Hannover mit Wir-
kung für Deutschland auf der Basis des Sorten-
schutzgesetzes oder beim Gemeinschaftlichen 
Sortenamt in Frankreich beantragen. Die Vor-
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Mögen Sie 
Brokkoli?
Schutzrechte bei Obst und Gemüse.

Im Dezember des vergangenen Jahres ist 
es wieder durch die Tagespresse gegan-
gen: Das Brokkoli-Patent. In diesem Zu-

sammenhang wurde und wird die Frage dis-
kutiert, wie weit der Patentschutz gehen kann 
und darf. Wir möchten im Folgenden diese 
Frage aufgreifen und darüber hinaus darauf 
eingehen, welche anderen Schutzrechte und 
Regelungen neben dem Patent eine Rolle für 
den Schutz bei Lebensmitteln und insbesonde-
re bei Obst und Gemüse spielen können, wobei 
neben dem Sortenschutz ein besonderes Au-
genmerk auf die Marke gerichtet werden soll. 

Das Brokkoli-Patent. Im Dezember 2010 
hat die Große Beschwerdekammer des Euro-
päischen Patentamtes ihre Entscheidung in 
den Fällen „Brokkoli und Tomate“ veröffentli-
cht. In den Einspruchsverfahren von zwei eu-
ropäischen Patenten war die Frage zu klären, 
was unter dem Begrif f „im Wesentlichen bi-
ologische Verfahren zur Züchtung von Pflan-
zen“, der im Artikel 53 des Europäischen Pa-
tentübereinkommens (EPÜ) verwendet wird, 
zu verstehen ist. Gemäß diesem Artikel des 
EPÜ sind „im Wesentlichen biologische Ver-
fahren zur Züchtung von Pflanzen und Tie-
ren“ vom Patentschutz ausgenommen. In dem 
fraglichen Brokkoli-Fall war eine „markerge-
stützte“ Selektion für die Zucht von Brokko-
li-Pflanzen beansprucht worden, wobei ne-
ben konventionellen Züchtungsschritten auch 
Genmarker zur Auswahl von Pflanzen mit be-
sonders vorteilhaften Eigenschaften, nämlich 
einem besonders hohen Anteil von krebsvor-
beugenden Senfölverbindungen, eingesetzt 

werden. Die markergestützte Selektion beruht 
darauf, dass es sich durch die Verwendung von 
Genmarkern bereits auf der Genom-Ebene er-
kennen lässt, ob die jeweilige Pflanze die ge-
wünschte Eigenschaft besitzt. Hierbei werden 
bestimmte Muster im Genmaterial, die nach 
entsprechender Aufarbeitung des genetischen 
Materials sichtbar werden, genutzt, um die 
für die Züchtung geeigneten Pflanzen her-
auszusuchen. Die Züchtung im Übrigen, also 
die Kreuzung der Pflanzen, erfolgt nach her-
kömmlichen züchterischen Methoden. Dieses 
Züchtungsverfahren, das neben der marker-
gestützten Selektion also auch konventionelle 
Züchtungsschritte umfasst, wurde im voran-
gegangenen Prüfungsverfahren des europä-
ischen Patents als ein technisches und damit 
als patentfähiges Verfahren bewertet. Neben 
dem Züchtungsverfahren wurden auch die Sa-
men, die ausgewachsenen Pflanzen und Pflan-
zenteile des Brokkolis mit dem besonders 
hohen Anteil der gewünschten Senfölverbin-
dungen unter Schutz gestellt. Im Tomaten-Fall 
ging es um ein vergleichbares Verfahren, wes-
halb beide Fälle gemeinsam verhandelt wur-
den. 

Die Entscheidung. Nun wurde von der 
Großen Beschwerdekammer entschieden, 
dass es sich bei dem Brokkoli-Zuchtver-
fahren (und auch bei dem Tomaten-Zucht-
ver fahren) um ein im Wesentlichen biolo-
gisches Verfahren handelt, das nicht durch 
ein Patent geschützt werden kann. Dieser Aus-
schluss von der Patentierbarkeit berührt je-
doch nicht die (gen)technischen Hilfsmittel 

Foto: www.sxc.hu /© by nkzs
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Die Themen
Kartellverfahren, Lebensmittelampel, Health Claims, Verbrau-
cher-Informations-Gesetz - Die deutsche Lebensmittelindustrie 
sieht sich auf nationaler wie internationaler Ebene einer zuneh-
menden Vielfalt an Gesetzen und Regelungen ausgesetzt. Immer 
neue und komplexe Gesetze zwingen die Branche, ständig 
über aktuelle Gesetzesvorhaben auf dem Laufenden zu bleiben. 
Gleichzeitig nutzen Konkurrenten in verstärktem Maße die 
Gerichte dazu, Wettbewerber auszuhebeln. 

Die Redaktion
recht schreiben namhafte Rechtsanwälte, die sich regel-
mäßig mit der Rechtsprechung und Rechtslegung im 
Lebensmittelbereich beschäftigen und aktuelle Urteile 
besprechen und bewerten. Damit trägt recht. zu mehr 
Transparenz und Orientierung bei. Eine juristisch wie 
journalistisch erfahrene Fachredaktion sorgt für eine 
kompetente und leserfreundliche Aufbereitung.

Jetzt abonnieren: 4 Ausgaben für 120 Euro jährlich! Tel.: 0541 580544-82 Fax: 0541 580544-99


